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 Veröffentlicht am 13.07.1986

Norm

B-VG Art18

Rechtssatz

Der Umstand, daß die ö4entliche Selbstverwaltung als dezentralisierte staatliche Verwaltung zu quali8zieren ist, bringt

es mit sich, daß der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art 18 Abs 1 und 2 B-VG) uneingeschränkt auch

für den Bereich der Selbstverwaltung gilt. Insbesondere steht es den Trägern der Selbstverwaltung nicht zu, ohne

gesetzliche Grundlage Verordnungen zu erlassen.
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